
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt-Nr.: 5481 
 

 

 

Immissionsschutz | Bauleitplanung  
Schallimmissionsprognose 
 
Bebauungsplan „Lerchenfeld-Nahversorgungszentrum 
mit örtlicher Bauvorschrift“,  
Bahnhofstraße in 38465 Brome 
 

 

Version 
2.3 | 14.03.2024 
 



goritzka akustik Projekt-Nr.: 5481 | Version 2.3 
Ingenieurbüro für Schall- und Schwingungstechnik  
 

 

 

2 

Auftrag Für den geplanten Neubau von zwei Geschäftshäusern innerhalb des 

in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Lerchenfeld-

Nahversorgungszentrum mit örtlicher Bauvorschrift“, ist eine 

Schallimmissionsprognose nach den Vorgaben der DIN 18005-1 zu 

erstellen und die dem Vorhaben zuzuordnenden Beurteilungspegel 

auszuweisen.  
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Stellungnahme: Rechtsanwaitsschreiben

Erlass einer einstweiligen Anordnung gem. §

47 Abs. 6 VwGO

Ergänzung: Betrachtung Verkehrslärm gemäß

16. BImSchV

Tektur:

- Änderung Lageplan, Verlagerung der

Pkw-Zufahrt

- Berücksichtigung Städtebaulichervertrag

- Erhöhung der Lkw-Zahlen

Stellungnahme: Erforderliche AbStandflächen

für eine Lkw-Nachtanlieferung

1.0 I 01.07.2021 I Ursprungsversion

Bearbeiter Dipl.-Ing. (FHf R. Julius
erstellt

'' Zur eindeutigen Zuordnung einer schalltechnischen Untersuchung wird diese versioniert. Die erste Zahl repräsentiert die
Versionsnummer, die zweite Zahl evtl. vorhandene Ergänzungen bzw. Stellungnahmen zur betreffenden Version. Durch die
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1 SITUATIONSBESCHREIBUNG / AUFGABENSTELLUNG  

 

In 38465 Brome, Bahnhofstraße, ist der Neubau von zwei Geschäftshäusern (im Folgenden Anlage 

genannt) geplant. Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung Projekt 5481 Version 2.0 (folgend 

benannt als /1/) wurden die dieser gewerblichen Anlage zuzuordnende Schallimmissionsbelastungen 

(Beurteilungspegel Lr) gemäß TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten rechnerisch ermittelt und 

den Orientierungswerten der DIN 18005-1, Beiblatt 1 gegenübergestellt.   

 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanverfahrens ist ein Antrag „auf Erlass einer einstweiligen 

Anordnung gem. § 47 Abs. 6 VwGO“ vom 01.12.2023 eingegangen, dieser wurden uns mit E-Mail vom 

10.01.2024 durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Hierzu soll Stellung genommen werden. Im 

Folgenden werden die Textpassagen aus dem Schreiben als Bild vorangestellt und blau Kursiv 

kommentiert.  

 

 

2 STELLUNGNAHME 

 

Begründung: Seite 2: 

 

 

Der Auszug aus dem Bebauungsplan „Windmühlenfeld Neu“ der Gemeinde Brome wurde uns durch den 

Auftraggeber zur Verfügung gestellt (sieh auch exemplarisch ABBILDUNG 1) und weist das Gebiet als 

allgemeines Wohngebiet im Sinne der BauNVO aus. Aus unserer Sicht ergeben sich damit keine 

Änderungen an der getroffenen Einstufung. 
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ABBILDUNG 1: Auszug aus dem Bebauungsplan Windmühlenfeld 

 

 

 

 

Es liegt in der Natur der Sache, dass sich Ergebnisse ändern, wenn an den Eingangsdaten "geschraubt" 

wird. Wie beschrieben ist die Einstufung als WA aus unserer Sicht korrekt, so dass sich auch keine 

geringeren einzuhaltenden Werte ergeben. Unabhängig davon findet findet zur Bewertung die  

DIN 18005 Anwendung und somit der Vergleich mit den Orientierungswerten. Die Anwendung der 

Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm erfolgt daher nicht.  
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Anlage Ast5 Seite 6: 

 

 

 

Unabhängig davon, dass die TA Lärm hier nicht unmittelbar greift, ist die Aussage so nicht in der TA 

Lärm zu finden, dort heißt es  

 

Zitat TA Lärm 

„Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschreitung der 

Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes nicht versagt werden, 

wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht 

relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage 

ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 am maßgeblichen 

Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.“ 

 

Folglich wäre selbst bei einer Überschreitung die Anlage genehmigungsfähig. Ein „muss unterschritten“ 

werden ist hier nicht aufgeführt. 

 

 

Anlage Ast5 Seite 7: 

 

 

Zur Erklärung der Vorgehensweise. Im Sinne der DIN 18005 wäre die Anlage im Prinzip 

genehmigungsfähig, da sie unter Berücksichtigung von Festsetzungen die Orientierungswerte einhält 

und nicht ausschöpft. Die Untersuchung geht in ihrer Betrachtung darüber hinaus, um für das spätere 

Bauantragsverfahren Wege aufzuzeigen, welche Möglichkeiten am Standort bestehen. Aus diesem 

Grund wird in einer weiterführenden Betrachtung untersucht, unter welchen Randbedingungen das  

„6 dB-Kriterium“ eingehalten wird.  
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In der ausgewiesen Situation nachts2 werden die Orientierungswerte (auch die Immissionsrichtwerte) > 

6 dB unterschritten. Dieser Zustand ist folglich genehmigungsfähig auch, ohne die konkrete Betrachtung 

der gewerblichen Vorbelastung, weshalb diese auch nicht weiter untersucht wurde.  

 

In der ausgewiesen Situation nachts4 werden die Orientierungswerte (auch die Immissionsrichtwerte) 

überschritten, so dass diese Situation nicht umsetzbar ist.  

 

Folglich bleibt die Situation nachts3 übrig, die die Orientierungswerte (auch die Immissionsrichtwerte) 

einhält jedoch nicht > 6 dB unterschreitet. In Folge wurde die Betrachtung der Vorbelastung für diese 

Situation durchgeführt. 

 

 

Anlage Ast5 Seite 7: 

 

 

Wie in der schalltechnischen Untersuchung (/1/) aufgeführt, werden für die Betrachtung des 

Einzelereignisses (ebenfalls TA Lärm) die am stärksten belasteten Immissionsorte ausgewiesen. Am 

IO05 ergibt sich ein Maximalpegel von 68,3 dB(A) und somit ein um 2,6 dB geringerer Wert als bei dem 

ausgewiesen und als maßgeblich eingestuften Immissionsort IO04. Folglich wurde der IO05 nicht als 

maßgeblicher Immissionsort zur Beurteilung des Einzelereignisses ausgewiesen.  

 

 

1. Zulässigkeit aa), Seite 10 

 

 

Die Situation nachts4 wurde betrachtet und im Ergebnis festgestellt, dass diese nicht umgesetzt werden 

kann. Folglich ergibt sich hierdurch auch keine Belastung am IO05. Weiter Erklärung zu nachts2 siehe 

weiter oben. 
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1. Zulässigkeit aa), Seite 10 

 

 

Es wurde der maßgebliche Immissionsort ermittelt, alle weiteren Immissionsorte weisen daher geringere 

Werte auf. 

 

 

1. Zulässigkeit aa), Seite 11 

  

 

Nicht relevant für die zu untersuchende Planungsvariante zur Aufstellung des Bebauungsplanes 

„Lerchenfeld-Nahversorgungszentrum mit örtlicher Bauvorschrift“. Für das optionale Wohngebiet liegt 

weder ein Aufstellungsbeschluss noch eine konkrete Planungsvariante vor. Sofern hier eine konkrete 

Planung und Aufstellung eines Bebauungsplans erfolgt, muss die sich daraus ergebende 

Verkehrsbelastung in dem Planverfahren zum Wohngebiet erfolgen.  

 

 

Anlage Ast 13, Seite 29 

 

 

Es handelt sich hier um allgemeine Aussagen ohne konkreten Bezug zu fachlichen Aspekten. Aus 

unserer Sicht beruhen die Emissionsansätze hinsichtlich der Vorkommnisse und Häufigkeiten auf den 

Angaben des Auftraggebers sowie der Emissionen selbst auf den Angaben einschlägiger und 

anerkannter Literatur.  
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Anlage Ast 13, Seite 29 

 

 

Die Verwendung der Verkehrszahlen aus konkreten Verkehrsuntersuchung ist im Rahmen von 

Prognosen gängige praxis und spiegelt die zu erwartende Situation in der Regel deutlich besser wider 

als die allgemeingültigen Prognoseansätze wie sie zum Beispiel in der Bayerischen Parkplatzlärmstudie 

(Stand 2006) aufgeführt werden. Die Verkehrsuntersuchung dient zur Auslegung der Leistungsfähigkeit 

der Straßen und muss daher auch einen Maximalzustand abbilden, da ansonsten der Verkehrsfluss nicht 

gewährleistet werden kann.  

 

 

 

Anlage Ast 13, Seite 30 
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Die Parkplatzlärmstudie trifft Hinwiese für einzelne Märkte, jedoch nicht für die Situation der verbunden 

Märkt (Verbundeffekt etc.). Hierzu gibt es – auch auf Grund der mittlerweile stark veralteten 

Parkplatzlärmstudie – weiterführende Literatur (zum Beispiel „Integration von Verkehrsplanung und 

räumlicher Planung, Teil 2: Abschätzung der Verkehrszahlen, Schriftenreiher der Hessischen Straßen- 

und Verkehrsverwaltung“) die zu ähnlichen Ergebnissen kommt wie die Verkehrsuntersuchung. Insofern 

stellen die Ergebnisse der für den konkreten Standort durchgeführte Verkehrsuntersuchung kein 

Widerspruch zur üblichen Vorgehensweise dar. Zumal auch hier die Parkplatzlärmstudie zu den 

genannten Prognoseansätze ausführt, dass 

 

Zitat Bayerische Parkplatzlärmstudie Seite 86: „Sie sollten deshalb bei der Berechnung verwendet 

werden, falls keine genaueren Zählergebisse vorliegen“ 

 

 

Anlage Ast 13, Seite 31 

 

 

Die Prüfung nach der 16. BImSchV ist in der schalltechnischen Untersuchung 5481 Version 2.1 erfolgt. 
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Anlage Ast 13, Seite 31 
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Der Emissionsansatz für die Hauptlärmquelle „Parkplatz“ beruht auf den anerkannten Algorithmen der 

Bayerischen Parkplatzlärmstudie. Die Parkplatzlärmstudie weist ausschließlich einen Einzahlwert auf, 

so dass eine frequenzabhängige Berechnung – auf Basis der Parkplatzlärmstudie - schlicht nicht möglich 

ist. Eine fachliche Grundlage, auf Basis derer die Dekra hier eine frequenzabhängige Berechnung 

durchzuführen gedenkt ist nicht erkennbar. Dass damit die detaillierte Berechnung im Sinne der TA Lärm 

nicht hätte durchgeführt werden können ist nicht korrekt. Im Folgenden ist kurz die Herangehensweise 

gemäß der TA Lärm bzw. folgend der DIN ISO 9613-2 dargelegt.  
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Zitat TA Lärm, Absatz A.2.3 Detaillierte Prognose: „Liegen die Emissionsdaten nur als A-bewertete 

Schallpegel vor, kann die Prognose mit diesen Werten entsprechend DIN ISO 9613-2, Entwurf Ausgabe 

September 1997, Abschnitt 1 durchgeführt werden.“ 

 

→  Gemäß der TA Lärm kann folglich die Berechnung einer detaillierten Prognose unter Verwendung 

der Mittenfrequenz von 500 Hz erfolgen.  

 

Zitat DIN ISO 9613-2, Absatz 1 Anwendungsbereich: „Sind nur A-bewertete Schalleistungspegel der 

Schallquellen bekannt, können die Dämpfungswerte bei 500 Hz verwendet werden, um die resultierende 

Dämpfung abzuschätzen.“ 

 

→ Unter Berücksichtigung, dass keine frequenzabhängige Emission vorhanden ist, muss das 

alternative Verfahren der DIN ISO 9613-2, Absatz 7.3.2 angewandt werden. Ein andere 

Berechnungsansatz ist folglich nicht möglich. 

 

Zitat DIN ISO 9613-2, Absatz 7.3.2 Alternatives Verfahren zur Berechnung A-bewerteter 

Schalldruckpegel: „- wenn der Schall kein reiner Ton ist, kann die Bodendämpfung für beliebig geformte 

Bodenoberflächen unter Verwendung von Gleichung (10) berechnet werden:“ 

 

→  Gleichung 10 (Bodendämpfung) und ergänzend Gleichung 11 (Reflexion am Boden) der DIN ISO 

9613-2 sind im Berechnungsprogramm LIMA implementiert. 

→ Mit Verwendung der Gleichung 10 geht keine konkrete Bodenoberfläche in die Berechnung ein. 

Es ist daher unerheblich wie die Beschaffenheit der Umgebung ist, da mit dem alternativen 

Verfahren gerechnet wird. 

 

Wie beschreiben ist die Berechnung bei einer Mittenfrequenz von 500 Hz in der Literatur implementiert 

und stellt nicht auf die Berechnung eines Einzeltons ab.  

Die allgemeine Vorgehensweise - Berechnung bei einer Mittenfrequenz von 500 Hz - bedeutet nicht, 

dass es sich bei den angesetzten Emissionen um reine Töne handelt. Vielmehr ist dieser Bereich 

Konsens in der Fachwelt (Softwareentwickler, LAI etc.), um realitätsnahe Ausbreitungsberechnungen 

durchführen zu können, ohne Kenntnis des Emissionsspektrums. Auch bei der Berechnung in Oktaven 

kann im Ergebnis nicht abgeleitet werden, ob am Immissionsort ein Ton vorliegt. Dies kann nur bei 

Kenntnis der konkreten Emission erfolgen (Indiz Terzspektren, konkret FFT-Analyse2 oder alternativ 

menschliche Gehör) oder durch Messungen bzw. aurale Wahrnehmung am Immissionsort selbst. Diese 

Daten können im Rahmen einer Prognose noch nicht vorliegen. Es kann also folglich nur auf 

Erfahrungswerte aus Bestandsmessungen zurückgegriffen werden und ist gängige Praxis. Im Rahmen 

unserer Tätigkeit als Sachverständige und unter Berücksichtigung der einschlägigen Fachliteratur hat 

dies bisher zu keinen tonalen Auffälligkeiten im Bereich eines Parkplatzes geführt.    

 
2  FFT- Die „Fast Fourier Transformation“, kurz FFT genannt, ist eine Messmethode, welche ein Signal in einzelne 

Spektralkomponenten erfasst und dadurch Aufschluss über seine Zusammensetzung gibt (Einzeltöne). 
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Anlage Ast 13, Seite 32 

 

 

Unter Berücksichtigung, dass seitens der konkreten Nutzer keine Datenblätter vorliegen, wurde ein 

Ansatz gewählt, der in der Literatur nachvollziehbar ist. Nach aktuellen Informationen (Stand Januar 

2024, Angaben EDEKA-MIHA Immobilien Service GmbH) sind im Bereich der EDEKA Fahrzeugflotte 

auch Lkw-Kühlaggregate im Einsatz die einen Schallleistungspegel von LWA = 91 dB (A) aufweisen. 

Insofern ist der Ansatz durch die zukünftigen Betreiber umsetzbar  

 

 

Anlage Ast 13, Seite 33 

 

 

Ebenso sind die Rückfahrwarner optional und gemäß einiger Lkw-Fahrer im Bereich der 

Lebensmittellogistik werden diese im Bereich sensibler Wohngegenden regelmäßig ausgeschaltet und 

mit Einweiser rückwärts rangiert. Selbst unter Berücksichtigung dieses Tonzuschlages für den 

Rückfahrwarner führt dies zu einer Pegeländerung von maximal 0,2 dB. Somit stellt dieser Vorgang kein 

relevantes Ereignis dar, zumal bereits für das Rangieren ein Zuschlag in /1/ von 5 dB vergeben wurde. 

Dies stellt bereits den Höchstwert dar, den die Hessische Schriftenreihe3 hierfür vorsieht.  

Es liegt daher kein Konflikt vor der ausschließlich im Rahmen eins B-Planverfahrens gelöst werden kann 

bzw. muss.  

  

 
3  Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, 

Auslieferungslagern und Speditionen; Hessische Landesanstalt für Umwelt (HLfU), Heft 192, Wiesbaden 1995 
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Die konkrete Emissionsermittlung von Parkplätzen an Einkaufmärkten im Beurteilungszeitraum nachts 

ist in der Bayerischen Parkplatzlärmstudie nicht eindeutig geregelt. Der Zuschlag KD beinhaltet die 

Geräusche des Durchfahrverkehrs (der Zufahrt und der Abfahrt) und des Parksuchverkehrs. Die Zufahrt 

und der Parksuchverkehr finden wie beschrieben nicht statt. Insofern erfolgt hier nur ein Drittel der 

möglichen Emissionen welcher durch den Zuschlag KD berücksichtigt wird. Unter Berücksichtigung, dass 

fast die dreifache Anzahl an Pkw-Bewegungen betrachtet wurden - im Vergleich zur Auslastung gemäß 

der Bayerischen Parkplatzstudie - ist dieser Zustand mehr als hinreichend berücksichtigt.  
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Anlage Ast 13, Seite 34 

 

 

Die Fahrten wurden bis auf die Straße digitalisiert. Als Anhaltspunkt gilt hier der Übergang erfolgt, wenn 

die erste Achse den öffentlichen Verkehrsweg verlassen hat. 

Zitat Bayerisches Landesamt für Umwelt: „Die Ein- und Ausfahrt wird begrenzt durch die Teilnahme am 

öffentlichen Verkehr. Das Fahrzeug nimmt nicht mehr am öffentlichen Verkehr teil, wenn seine erste 

Achse den öffentlichen Verkehrsweg verlassen hat. Das Fahrzeug nimmt am öffentlichen Verkehr teil, 

sobald die letzte Achse sich auf dem öffentlichen Verkehrsweg befindet. Unter Verkehrsweg ist hier die 

Fahrbahn für den Kfz-Verkehr zu verstehen, nicht der Fußgängerweg“ (Quelle: Bayerisches Landesamt 

für Umwelt, „Beurteilung anlagenbezogener Verkehrsgeräusche – Hinweise und Empfehlungen zum 

Schallschutz“). 

 

Die Aussage, dass die Fahrspuren ausschließlich auf dem Betriebsgrundstück betrachtet wurden ist 

nicht korrekt. Diese wurden mit einer Länge von 7 m im öffentlichen Verkehrsraum berücksichtigt. Zur 

Veranschaulichung ist in der ABBILDUNG 2 eine Überlagerung aus dem Lageplan der Anlage, dem 

Bebauungsplan und den digitalisierten Fahrspuren aus dem Berechnungsmodell ausgewiesen.   
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ABBILDUNG 2: Überlagerung des Bebauungsplans mit dem Lageplan der Anlage und den 

Modellschallquellen; unmaßstäblicher Auszug aus dem Berechnungsmodell 

(Bildschirmfoto) 

 

Anlage Ast 13, Seite 34 

 

 

Keine Forderung nach DIN 18005. Die Ergänzung nach TA Lärm zum anlagenbezogenen Verkehr wurde 

im Abschnitt 8 in /1/ ausgewiesen. Die Betrachtung gemäß 16.BImSchv wurde in der Ergänzung  

5481 V2.1 durchgeführt. 
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Anlage Ast 13, Seite 34 

 

 

Die südlich gelegenen Windkraftanalgen befinden sich 1,9 km bis 2,4 km entfernt von den 

Immissionsorten (sieh auch ABBILDUNG 3), eine relevante gewerbliche Vorbelastung ist hier nicht zu 

erwarten. Ein Windkraftvorranggebiet ist ebenfalls nicht zu betrachten, da sich neue und noch zu 

genehmigende Anlagen immer an die dann gegebene Bestandssituation anpassen müssen. Insofern 

müssen diese Windkraftanalgen die Einzelhandelsbetriebe als Vorbelastung mit aufnehmen, sofern das 

Nahversorgungszentrum tatsächlich im Einwirkbereich der geplanten Windkraftanlagen liegt.  

 

 

ABBILDUNG 3: Lage der südlichen Windkraftanalgen (grüne Punkte) im Verhältnis zum Vorhaben 

(rote Umrandung), „Erneuerbare Energienkataster“ beim Regionalverband 

Braunschweig, webgis.regionalverband-braunschweig.de/ 

 

Das nördlich gelegene Raiffeisengelände (Lage siehe ABBILDUNG 4) wurde und wird weiterhin als nicht 

relevant in Bezug auf das Vorhaben eingestuft. Das Raiffeisengelände wird hinsichtlich seiner möglichen 

bzw. zulässigen Emission durch die wesentlich näher gelegen Immissionsorte 

„Kleiststraße 16“ (siehe oranger Pfeil ABBILDUNG 4) bzw. „Bahnhofstraße 88B“ (brauner Pfeil, 

ABBILDUNG 4) beschränkt. Bei anzunehmender Einhaltung der vorgegebenen Immissionswerte an den 

nahegelegenen Immissionsorten ist ein schalltechnischer Konflikt an den für das Vorhaben relevanten 

Immissionsorten auszuschließen und folglich bei gegenständlicher Vorhabenbetrachtung nicht zu 

berücksichtigen. 
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ABBILDUNG 4: Lage des nördlich gelegenen Raiffeisengeländes (hier lila umrandet), Quelle Bericht 

6299 und OpenStreetMap.WMS 

 

 

Anlage Ast 13, Seite 34 

 

 

Gemäß dem Bebauungsplan „Gewerbegebiet Am Bahnhof“ soll der Nachweis an der 

Grundstücksgrenze (siehe ABBILDUNG 5 bzw. ABBILDUNG 6) erfolgen und nicht an weiter entfernt 

liegenden Immissionsorten.  

 

 

ABBILDUNG 5:  Auszug aus den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet 

Am Bahnhof“ 
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ABBILDUNG 6:  Auszug aus dem Bebauungsplan „Gewerbegebiet Am Bahnhof“ 
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